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§ 61 BAO Zustandigkeit des
Finanzamtes far GrofRbetriebe

BAO - Bundesabgabenordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)Das Finanzamt fUr GroRbetriebe ist in Bezug auf die in Abs. 2 und 3 genannten Angelegenheiten zustandig fur

1. 1.Abgabepflichtige, die einen Gewerbebetrieb, eine Betriebsstatte oder einen wirtschaftlichen
Geschaftsbetrieb unterhalten, wenn entweder die beiden zuletzt gemal? Abs. 5 bekannt gegebenen
Umsatzerldse (8§ 189a Z 5 des Unternehmensgesetzbuches - UGB, dRGBI. S. 219/1897) oder die in den
beiden zuletzt abgegebenen Steuererklarungen gemal? § 21 Abs. 4 UStG 1994 erklérten Umsatze gemal3 8§ 1
Abs. 1 Z 1 UStG 1994 jeweils mehr als 10 Millionen Euro Uberschritten haben. Das Unterschreiten dieser
Grenze ist unbeachtlich,

1. a)wenn ein Insolvenzverfahren mangels kostendeckenden Vermdgens rechtskraftig nicht erdffnet wird,
2. b)wenn es zu einer Liquidation kommt,

3. cjwenn ein Konkursverfahren nach § 123a oder8 139 |0 aufgehoben wird oder

4. d)bis zur rechtskraftigen Bestatigung eines Sanierungsplans.

2. 2.Korperschaften des offentlichen Rechts, wenn die in den beiden zuletzt abgegebenen Steuererklarungen
gemald § 21 Abs. 4 UStG 1994 erklarten Umsatze gemalR 8 1 Abs. 1 Z 1 UStG 1994 jeweils mehr als
10 Millionen Euro Uberschritten haben - in diesem Fall ist das Finanzamt fur Grol3betriebe auch fur
samtliche Betriebe gewerblicher Art dieser Korperschaft des 6ffentlichen Rechts zustandig;

3. 3.Geschaftseinheiten einer berichtspflichtigen multinationalen Unternehmensgruppe gemal3§ 3 Abs. 1 des
Verrechnungspreisdokumentationsgesetzes - VPDG, BGBI. | Nr. 77/2016;

4. 4.die Oesterreichische Nationalbank;

5. 5.alle Unternehmen, die der Aufsicht aufgrund eines der in§ 2 des Finanzmarktaufsichtsbehérdengesetzes -
FMABG, BGBI. | Nr. 97/2001, genannten Bundesgesetze unterliegen;

6. 6.Privatstiftungen im Sinn des Privatstiftungsgesetzes - PSG, BGBI. Nr. 694/1993 und vergleichbare
auslandische Einrichtungen sowie der Stiftungseingangssteuer unterliegende Vermodgensmassen;

7. 7.Stiftungen oder Fonds im Sinn des Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetzes 2015,BGBI. | Nr. 160/2015, oder
im Sinn einer diesem Bundesgesetz entsprechenden landesgesetzlichen Regelung einschlieBlich
entsprechender Gebilde im Grindungsstadium;

8. 8.Bauvereinigungen, die nach dem Wohnungsgemeinnutzigkeitsgesetz - WGG, BGBI. Nr. 139/1979, als
gemeinnutzig anerkannt sind;

9. 9.Abgabepflichtige, die Teil einer Unternehmensgruppe gemal8 9 KStG 1988 sind - einschlieBlich der die
finanzielle Verbindung vermitteInden Personengesellschaften, wenn der Gruppentrager oder zumindest ein
Gruppenmitglied

1. a)gemal Z 1 bis 3 oder 5 bis 8 oder 10 in die Zustandigkeit des Finanzamtes fur GroBbetriebe fallt oder
2. b)seinen Sitz nicht in Osterreich hat;
10. 10.Abgabepflichtige, die Teil einer Organschaft im Sinn des§ 2 Abs. 2 Z 2 UStG 1994 sind, wenn der
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11.
12.

Organtrager oder zumindest ein Organ gemal Z 1 bis 3 oder 5 bis 9 in die Zustandigkeit des Finanzamtes fur
Grol3betriebe fallt;

11.Abgabepflichtige, fur die der Wechsel in die begleitende Kontrolle rechtskraftig festgestellt worden ist.
12.Geschaftseinheiten einer Unternehmensgruppe gemal} 8 3 des Mindestbesteuerungsgesetzes -
MinBestG, BGBI. | Nr. 187/2023, Joint Venture gemal3 § 61 Abs. 5 MinBestG und Geschéftseinheiten eines
Joint Venture gemal3 8 61 Abs. 6 MinBestG.

2. (2)Das Finanzamt fur GroRbetriebe ist fur die in Abs. 1 angeflhrten Abgabepflichtigen zustandig fir die Erhebung

samtlicher bundesgesetzlich geregelter Abgaben. Ausgenommen davon sind

1.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

1.die Abgaben, die durch das Zollamt Osterreich zu erheben sind & 62),

2.die GebUhren im Sinn des GebUhrengesetzes 1957,BGBI. Nr. 267/1957,

3.die GebUhren im Sinn des Konsulargebuhrengesetzes, BGBI. Nr. 100/1992,

4.die Gerichts- und Justizverwaltungsgebuhren im Sinn des Gerichtsgebihrengesetzes,BGBI. Nr. 501/1984,
5.die Grunderwerbsteuer,

6.die Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben,

7.die Bodenwertabgabe,

8.die Versicherungssteuer,

9.die Feuerschutzsteuer,

10.die Flugabgabe,

11.der Finanzierungsbeitrag gemaR & 1 Abs. 4 des Gllcksspielgesetzes - GSpG, BGBI. Nr. 620/1989,
12.die Konzessionsabgabe gemaR § 17 GSpG,

13.die Spielbankenabgabe gemal § 28 und § 29 GSpG,

14.die Glicksspielabgaben gemal § 57 bis § 59 GSpG,

15.die Gebihren gemaR § 59a GSpG.

Nicht in die Zustandigkeit des Finanzamtes fur GroRbetriebe fallen jene Aufgaben, die gemal3§ 60 Abs. 2 dem

Finanzamt Osterreich obliegen.

3. (3)Das Finanzamt flr GroRbetriebe ist fur die in Abs. 1 angefiihrten Abgabepflichtigen weiters zustandig

1.

2.

1.fur die Wahrnehmung der Angelegenheiten der Abzugsteuern einschlieBlich der Vorschreibung der
Kapitalertragsteuer gemalR § 95 Abs. 4 EStG 1988 und
2.fur die Kontrolle der Aufzeichnungs-, Mitteilungs- und Aufbewahrungspflicht gemaig 18a UStG 1994.

4. (4)Das Finanzamt fur GroRbetriebe ist jedenfalls zustandig fur

1.
2.

1.die auf Grund voélkerrechtlicher Vertrage vorgesehene Riickzahlung von Abgaben;

2.die Riickzahlung oder Erstattung der Kapitalertragsteuer oder der Abzugsteuer gemaRg 99 EStG 1988 auf
der Grundlage von § 94 Z 2 oder Z 10 EStG 1988, § 99a Abs. 8 EStG 1988, § 21 Abs. 1 Z 1a KStG 1988 oder
mangels Erfullung der Voraussetzungen des § 98 Abs. 1 EStG 1988;

3.die Riickzahlung der Korperschaftsteuer an auslandische Einrichtungen im Sinne des8 5 Z 4 des
Pensionskassengesetzes, BGBI. Nr. 281/1990, wegen Vorliegens der Voraussetzungen fur die
Steuerbefreiung nach § 6 Abs. 1 KStG 1988;

4.Angelegenheiten betreffend Mittelstandsfinanzierungsgesellschaften im Sinn des§ 6b KStG 1988;
5.Angelegenheiten betreffend die pauschale Erstattung von Einkommensteuer gemafR§ 108 Abs. 5

EStG 1988, § 108a Abs. 4 und Abs. 5 letzter Satz EStG 1988 sowie § 108g Abs. 4 und Abs. 5 letzter Satz
EStG 1988;

(Anm.: Z 6 aufgehoben durch Art. 13 Z 2,BGBI. | Nr. 110/2023)

1.

7.die Fihrung eines von einem Abgabepflichtigen angeregten Verstandigungsverfahrens und die Erledigung
aller mit einem solchen Verstandigungsverfahren oder einem Schiedsverfahren in Zusammenhang
stehenden Aufgaben, soweit sich diese

1. a)aus dem EU-BStbG oder

2. b)aus einer anderen Rechtsgrundlage als dem EU-BStbG ergeben.
Davon ausgenommen sind die Ernennung von Schiedsrichtern, die Einsetzung eines Schiedsgerichts, der
Abschluss der Vertrage mit den Schiedsrichtern, die Tragung der Kosten fir das Schiedsverfahren sowie die
Verstandigung Uber allgemein glltige Geschaftsordnungen fur Schiedsgerichte.

5. (5)Fur die Wahrnehmung der Zustandigkeit sind die Umsatzerlose gemal Abs. 1 Z 1 oder 2 in der Steuererklarung
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gemal 88 42, 43 EStG 1988 oder§ 24 Abs. 3 Z 1 KStG 1988 bekannt zu geben.

6. (6)FUr die Wahrnehmung der Zustandigkeit gemal3 Abs. 1 Z 5 hat die Finanzmarktaufsichtsbehérde dem
Finanzamt fir GroRBbetriebe Informationen Uber samtliche im Sinne des § 2 FMABG vorliegenden
Genehmigungen elektronisch zu Gbermitteln. Der Bundesminister fur Finanzen wird ermachtigt, den Inhalt und
das Verfahren der elektronischen Ubermittlung mit Verordnung festzulegen.

7. (7)Fur die Wahrnehmung der Zustandigkeit gemaf3 Abs. 1 Z 8 hat ein Revisionsverband im Sinne des § 5 Abs. 1
WGG die Liste der ihm am 1. Oktober 2020 angehdrenden Bauvereinigungen bis zum 30. Oktober 2020 sowie alle
nach dem 1. Oktober 2020 erfolgenden Anderungen innerhalb einer Woche ab der Anderung elektronisch zu
Ubermitteln. Der Bundesminister flr Finanzen wird ermachtigt, den Inhalt und das Verfahren der elektronischen
Ubermittlung mit Verordnung festzulegen.

In Kraft seit 20.07.2024 bis 31.12.2025

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


https://www.jusline.at/gesetz/bao/paragraf/42
https://www.jusline.at/gesetz/kstg/paragraf/24
https://www.jusline.at/gesetz/fmabg/paragraf/2
file:///

	§ 61 BAO Zuständigkeit des Finanzamtes für Großbetriebe
	BAO - Bundesabgabenordnung


